
An Bewerbungsschluss zur Aufnahme in 
die Vorschlagsliste: 

8. März 2018

Bewerbung zur Aufnahme in die Vorschlagsliste zur Schöffenwahl für 
die Amtsperiode 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2023 

Ich möchte in die Vorschlagsliste für die Auswahl der Schöffinnen und Schöffen aufgenommen werden:

Angaben zur Person 

Anrede*)  Familienname1) Geburtsname1) (falls abweichend) Vornamen1)

____________________________________________________________________________________ 
Akademischer Grad*) Beruf1)

____________________________________________________________________________________ 

Familienstand*) Geburtsdatum1) Geburtsort1) (bei Geburtsort im Ausland: auch Staat) Staatsangehörigkeit

____________________________________________________________________________________ 

Anschrift der Hauptwohnung1) (PLZ, Wohnort, Straße, Haus-Nr.)

Telefon*)  E-Mail-Adresse*) 

____________________________________________________________________________________ 

Beschäftigungsdienststelle2) Tätigkeitsbereich2)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Hinweise zur Ausfüllung des Bewerbungsbogens

*) Diese Angaben sind freiwillig. Insbesondere die Angabe der Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
erleichtert es dem Gericht im Falle der Wahl, die Schöffinnen und Schöffen über Verhandlungstermine 
und ggf. plötzliche Terminsaufhebungen zu informieren.
1) Diese Angaben müssen zwingend in die Vorschlagsliste aufgenommen werden, § 36 Abs. 2 Satz 2
GVG.
2) Diese Angaben werden nur benötigt, wenn Sie im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, §§ 34, 35 GVG.

Gemeinde Schorfheide
Hauptamt
Erzbergerplatz 1
16244 Schorfheide
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Für den Fall meiner Wahl bevorzuge ich einen Einsatz*) 

 bei einem Amtsgericht  bei einem Landgericht 

Begründung*): 

Die nachfolgenden Angaben sind freiwillig. Sie dienen der Prüfung etwaiger Ausschluss- oder Ableh-
nungsgründe. Der Wahlausschuss wird die Angaben gegebenenfalls durch Abfragen bei den zuständi-
gen Behörden oder durch von Ihnen abzugebende Erklärungen überprüfen. 

 Gegen mich ist kein Urteil ergangen, welches mir die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
abspricht (vgl. § 32 Nr. 1 GVG).

 Ich bin nicht wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheits- oder Bewährungsstrafe von mehr als 
6 Monaten verurteilt worden (vgl. § 32 Nr. 1 GVG). 

 Gegen mich schwebt kein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat, die den Verlust der Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann (vgl. § 32 Nr. 2 GVG). 

 Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache (vgl. § 33 Nr. 5 GVG).

 Ich befinde mich nicht in Insolvenz und habe auch nicht gegenüber einem Gerichtsvollzieher Aus-
kunft über mein Vermögen erteilt und bin nicht im Schuldnerverzeichnis eingetragen (vgl. § 33 Nr. 6 
GVG). 

  Den Anforderungen einer mehrstündigen und auch einer mehrtägigen Hauptverhandlung in Straf-
sachen bin ich gesundheitlich gewachsen (vgl. § 33 Nr. 4 GVG). 

 Ich habe nicht gegen die Grundsätze der Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit verstoßen (vgl. § 
44a Abs. 1 Nr. 1 DRiG).

 Ich war nie hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiterin oder hauptamtlicher oder inoffizieller Mitar-
beiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR (vgl. § 44a Abs. 1 Nr. 2 DRiG). 

Begründung für mein Interesse an dem Amt einer Schöffin/eines Schöffen*): 

.............................................................................................. 

(Ort/Datum, Unterschrift) 

Ich bin einverstanden, dass alle Angaben, auch die freiwilligen, an den Schöffenwahlausschuss weiter-
gegeben werden. Die Übermittlung darf nur zum Zweck der Schöffenwahl erfolgen. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle meiner Wahl mein Familienname, mein Vorname, ggf. mein Ge-
burtsname, mein Geburtstag und mein Geburtsort, meine Wohnanschrift und mein Beruf in die Vor-
schlagsliste eingetragen werden und dass diese Vorschlagsliste in der Gemeinde veröffentlicht wird, § 
36 Absatz 2 und 3 GVG.  

.............................................................................................. 

(Ort/Datum, Unterschrift) 
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Auszug aus dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 

Stand:  Neugefasst durch Bek. v. 9.5.1975 I 1077 
Zuletzt geändert durch Art. 10 Abs. 6 G v. 30.10.2017 I 3618 

§ 31
Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deutschen versehen werden. 

§ 32
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen
oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt sind; 
2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 
3. (weggefallen)

§ 33
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 
1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet
haben würden; 
2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode
vollenden würden; 
3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen;
4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind;
5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt nicht ge-

eignet sind; 
6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

§ 34
(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 
1. der Bundespräsident;
2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können;
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte;
5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie
hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer; 
6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemein-
samen Leben verpflichtet sind. 
(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere Verwaltungsbeamte be-
zeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden sollen. 
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§ 35
Die Berufung zum Amt eines Schöffen dürfen ablehnen: 
1. Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäischen Parlaments, eines Landtages oder
einer zweiten Kammer; 
2. Personen, die
a) in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamtlicher Richter in der Strafrechtspflege tätig
gewesen sind, sofern die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vorschlagsliste noch 
andauert, 
b) in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines ehrenamtlichen Richters in der
Strafrechtspflege an mindestens vierzig Tagen erfüllt haben oder 
c) bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind;
3. Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen;
4. Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen;
5. Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare persönliche Fürsorge für ihre Familie
die Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert; 
6. Personen, die das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Ende der Amtspe-
riode vollendet haben würden; 
7. Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes für sie oder einen Dritten wegen
Gefährdung oder erheblicher Beeinträchtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen Lebensgrundlage 
eine besondere Härte bedeutet. 

§ 36
(1) Die Gemeinde stellt in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste für Schöffen auf. Für die Aufnahme in 
die Liste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung, 
mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich. 
Die jeweiligen Regelungen zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung bleiben unberührt. 
(2) Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer 
Stellung angemessen berücksichtigen. Sie muß Geburtsnamen, Familiennamen, Vornamen, Tag und 
Ort der Geburt, Wohnanschrift und Beruf der vorgeschlagenen Personen enthalten. 
(3) Die Vorschlagsliste ist in der Gemeinde eine Woche lang zu jedermanns Einsicht aufzulegen. Der 
Zeitpunkt der Auflegung ist vorher öffentlich bekanntzumachen. 
(4) In die Vorschlagslisten des Bezirks des Amtsgerichts sind mindestens doppelt so viele Personen 
aufzunehmen, wie als erforderliche Zahl von Haupt- und Hilfsschöffen nach § 43 bestimmt sind. Die 
Verteilung auf die Gemeinden des Bezirks erfolgt durch den Präsidenten des Landgerichts (Präsidenten 
des Amtsgerichts) in Anlehnung an die Einwohnerzahl der Gemeinden. 

Auszug aus dem Deutschen Richtergesetz (DRiG) 

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 19.4.1972 I 713 
Zuletzt geändert durch Art. 9 G v. 8.6.2017 I 1570 

§ 44a Hindernisse für Berufungen als ehrenamtliche Richter

(1) Zu dem Amt eines ehrenamtlichen Richters soll nicht berufen werden, wer 
1. gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat oder
2. wegen einer Tätigkeit als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-
Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2272) oder als diesen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 des 
Stasi-Unterlagen- Gesetzes gleichgestellte Person für das Amt eines ehrenamtlichen Richters nicht 
geeignet ist. 
(2) Die für die Berufung zuständige Stelle kann zu diesem Zweck von dem Vorgeschlagenen eine 
schriftliche Erklärung verlangen, dass bei ihm die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen. 
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